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1. Einleitung 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist auf der Grundlage einer Umweltprüfung 

ein Umweltbericht gemäß Anlage 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu erstellen. Aufgabe 

des Umweltberichts ist es gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, die ermittelten erheblichen 

Umweltauswirkungen zu beschreiben und zu bewerten. 

1.1 Inhalt und Ziel der Planung 

Wie in der Begründung zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellt, ist 

es Ziel der Gemeinde Greifenberg, eine Sport- und Freizeitanlage zu entwickeln. 

Die Anlage soll mehrere Tennisplätze für den TC Greifenberg sowie später ggf. 

auch ein Vereinsheim mit Gastronomie beinhalten. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von knapp einem Hektar, liegt nördlich des 

Altorts Greifenberg sowie rund 260 m nördlich der Bundesautobahn A 96. Es wird 

derzeit landwirtschaftlich genutzt und weist keine Gehölzstrukturen auf. Im Süden 

befindet sich direkt angrenzend der Längenmoosgraben, ein Gewässer dritter Ord-

nung, mit einzelnen säumenden Sträuchern und Bäumen. 

Das Gelände bildet einen Südhang mit leichter Steigung von 575 m ü. NHN im Sü-

den auf 581 m ü. NHN im Nordosten. Das Plangebiet wird von Westen über die 

Kreisstraße LL1 verkehrlich und technisch erschlossen. Es grenzt im Norden an ei-

nen holzverarbeitenden Betrieb mit Sägewerk bzw. die dazwischen liegende Beurer 

Straße und im Süden an den Längenmoosgraben. Südlich des Gewässers verläuft 

die Straße „Gewerbering“ und daran schließt sich ein Gewerbegebiet an. Im Osten 

befinden sich weitere landwirtschaftliche Flächen.  

Das Grundstück ist planungsrechtlich als Außenbereich gemäß § 35 BauGB zu be-

urteilen. Es ist im Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ sowie im 

Süden rund um den Längenmoosgraben zusätzlich als „Fläche mit besonderer öko-

logischer und gestalterischer Funktion“ (Schraffur) dargestellt. Zukünftig soll es als 

Sondergebiet „Sport und Freizeit“ dargestellt werden. Diese Schraffur und ebenso 

die Darstellungen für geplante Bäume werden beibehalten. Damit ist die Genehmi-

gungsfähigkeit der Tennisplätze gemäß § 35 Abs. 2 BauGB als sonstiges Vorhaben 

im Außenbereich gegeben. Für die voraussichtlich weitere Entwicklung des Plange-

bietes soll nachfolgend ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 

1.2 Vorgaben des Umweltschutzes 

Die zu beachtenden Ziele des Umweltschutzes ergeben sich aus den einschlägigen 

Fachgesetzen, Richtlinien, technischen Regelwerken und Normen, Verordnungen, 

den übergeordneten Planungen sowie weiteren Fachplanungen. 

Fachgesetze, Verordnungen, Richtlinien, technische Regelwerke und Normen 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

- EU-Gesetze (Vogelschutz-Richtlinie, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) 

- Bundes-Bodenschutzgesetz 

- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

- EU-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
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- Wasserrahmenrichtlinie der EU 

- Wasserhaushaltsgesetz  

- Abwasserverordnung 

- Denkmalschutzgesetz 

- Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz  

- Bundes-Immissionsschutzgesetz 

- Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) 

- Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 

- DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau)  

- Sechzehnte Bundes-Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV, Verkehrs-

lärmschutzverordnung) 

Übergeordnete Planungen 

- Landesentwicklungsprogramm Bayern 

- Regionalplan München 

- Flächennutzungsplan der Gemeinde Greifenberg 

Fachplanungen 

- Landschaftsentwicklungskonzept der Region München 

- Arten- und Biotopschutzprogramm Landsberg am Lech 

1.3 Darstellung relevanter Ziele übergeordneter Planungen und Fachplanungen 

1.3.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Die Gemeinde Greifenberg liegt im allgemeinen ländlichen Raum. Das Landesent-

wicklungsprogramm Bayern in der Fassung vom 01.01.2020 nennt folgende Ziele 

(Z) und Grundsätze (G) mit Bezug auf das Vorhaben: 

1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung 

Bayerns 

1.2. Demographischer Wandel 

1.2.2 Abwanderung vermindern 

(G) Hierzu sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Möglich-

keiten […] zur Bewahrung und zum Ausbau eines attraktiven Arbeits- und Lebens-

umfelds […] genutzt werden. 

3. Siedlungsstruktur 

3.1 Flächensparen 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwick-

lung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner 

Folgen ausgerichtet werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksich-

tigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 
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3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 

möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der In-

nenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot  

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere band-

artige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.  

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-

heiten auszuweisen. Ausnahmen sind möglich, wenn […] 

4. Verkehr 

4.1 Verkehrsträgerübergreifende Festlegungen 

4.1.3 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und der Verkehrserschließung 

(G) im ländlichen Raum soll die Verkehrserschließung weiterentwickelt und die Flä-

chenbedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr verbessert werden. 

4.4 Radverkehr 

(G) Das Radwegenetz soll erhalten und bedarfsgerecht ergänzt werden. 

8. Soziale und kulturelle Infrastruktur 

8.1 Soziales 

(Z) Soziale Einrichtungen und Dienste der Daseinsvorsorge sind in allen Teilräumen 

flächendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten. 

Berücksichtigung der Umweltziele bei der Planung: 

Die Vorbereitung zur Schaffung von Baurecht für eine Sport- und Freizeitanlage 

dient dem Ziel der Landesplanung, Dienste der Daseinsvorsorge (LEP 1.2.2, 

LEP 8.1) bedarfsgerecht vorzuhalten. Auf Grund mangelnder Verfügbarkeit von in-

nerorts liegenden Freiflächen hat sich die Gemeinde entschieden, Flächen im Au-

ßenbereich zu überplanen. Auch durch die von der Sport- und Freizeitanlage verur-

sachten Emissionen bietet sich eine Lage am Ortsrand bzw. angrenzend an Gewer-

bebetriebe an.  

Ebenfalls für den Standort spricht, dass er bereits verkehrlich erschlossen ist. 

Die ÖPNV-Anbindung (LEP 4.1.3) ist über die MVV-Buslinie 807 gegeben, die von 

Greifenberg über Türkenfeld nach Eching am Ammersee fährt. Die Gemeinde ist im 

Gespräch mit dem MVV, um in diesem Bereich zwei neue Bushaltestellen zu schaf-

fen. 

Eine gute Radanbindung (LEP 4.4) ist über den Fuß- und Radweg westlich der 

Kreisstraße gegeben, der vom Hauptort Greifenberg über Beuern nach Türkenfeld 

führt. Eine gesicherte Überquerung der Kreisstraße ist ebenfalls möglich. Teils as-

phaltierte, teils geschotterte Feldwege führen nach Eching am Ammersee. 
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1.3.2 Regionalplan Region München 

Die Gesamtfortschreibung des Regionalplanes für die Region München (14), in Kraft 

getreten am 01. April 2019, nennt folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) mit Bezug 

auf das Vorhaben: 

B II Siedlung und Freiraum 

1. Leitbild 

G 1.5 Eine enge verkehrliche Zuordnung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Ver-

sorgung und Erholung soll erreicht werden. 

G 1.6 Kompakte, funktional- und sozial ausgewogene Strukturen sollen geschaf-

fen werden. 

Z 1.7 Bei der Siedlungsentwicklung sind die infrastrukturellen Erforderlichkeiten 

und die verkehrliche Erreichbarkeit, möglichst im öffentlichen Personen-

nahverkehr (ÖPNV), zu beachten. 

Berücksichtigung der Umweltziele bei der Planung: 

Eine enge, verkehrliche Vernetzung ist durch die Erschließung über die Kreisstraße, 

die Nähe zur Autobahn, den Fuß- und Radweg sowie die geplante Busanbindung 

(Detailinfo siehe oben) gegeben. 

BI Natürliche Lebensgrundlagen 

1. Natur und Landschaft 

1.3 Arten und Lebensräume 

Z 1.3.1 Durch lineare Verknüpfung von Feucht- und Trockenlebensräumen ist ein 

regionaler Biotopverbund aufzubauen und zu sichern. 

2. Wasser 

2.1 Wasserversorgung 

Z 2.2.1 Naturnahe Fließgewässer, insbesondere Sempt Strogen, Isen und Windach 

mit Nebenbächen sind in ihrem ursprünglichen Zustand zu erhalten. Soweit 

möglich sind uferbegleitende Gehölzstreifen zu erhalten bzw. wieder aufzu-

bauen.  

G 2.2.5 Der Wasserrückhalt in der Fläche soll durch die Speichermedien Boden und 

Vegetation verbessert werden.  

Berücksichtigung der Umweltziele bei der Planung: 

Die 2008 im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Mitterfeld“ festgesetzten Gehölz-

pflanzungen entlang des Längenmoosgrabens wurden bisher teilweise umgesetzt. 

Einzelne, dort bestehende Gehölze wurden erhalten. 

Bisher gibt es noch keine konkreten Überlegungen, wie der Wasserrückhalt verbes-

sert und das Niederschlagswasser versickert/ abgeführt werden kann. 
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1.3.3 Landschaftsentwicklungskonzept Region München 

Gemäß der Zielkarte „Schutzgut Wasser“ des Landschaftsentwicklungskonzeptes 

liegen das Plangebiet und die großräumige Umgebung in einem Bereich, in dem der 

Wasserrückhalt in der Fläche durch die Aktivierung der natürlichen Speichermedien 

wie Boden und Vegetation gestärkt werden sollen.  

Gemäß der Zielkarte „Arten und Lebensräume“ ist der Längenmoosgraben als 

Fließgewässer eingezeichnet und mündet rund 2 km weiter westlich in die Windach, 

welche Teil eines landesweiten Biotopverbundsystems ist, zum Schutz von Gewäs-

serlebensräumen mit besonderer Bedeutung und zum Schutz bedrohter Arten. 

Gemäß der Zielkarte „Landschaftsbild und Landschaftserleben: Erholung“ soll ent-

lang der Kreisstraße die Erhaltung und Entwicklung von Radwegen in der freien Na-

tur zur sportlich-aktiven Erholungsnutzung gefördert werden. Außerdem soll im Ein-

flussbereich der Autobahn die Lärmbelastung gemindert werden.  

Berücksichtigung der Umweltziele bei der Planung: 

Es gibt noch keine Überlegungen, wie der Wasserrückhalt gestärkt werden kann.  

Eine gute Radanbindung ist über den Fuß- und Radweg westlich der Kreisstraße 

gegeben, der vom Hauptort Greifenberg über Beuern nach Türkenfeld führt. Eine 

gesicherte Überquerung der Kreisstraße ist ebenfalls möglich. Teils asphaltierte, 

teils geschotterte Feldwege führen nach Eching am Ammersee. 

1.3.4 Landschaftsplan 

Es gibt keinen Landschaftsplan. 

1.3.5 Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Landsberg am Lech 

Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) des Landkreises Landsberg am 

Lech vom März 1997 trifft folgende Aussagen zum Plangebiet: 

Erhalt weitgehend naturnaher Bachabschnitte; vorrangige Entwicklung naturnaher 

Ufer- und Auenbereiche (Karte: Ziele und Maßnahmen für Still- und Fließgewässer). 

Reaktivierung von naturnahen Feuchtgebieten im Bereich von Bachauen, Quellzo-

nen, feuchten Rinnen und Senken (Karte: Ziele und Maßnahmen für Feuchtgebiete) 

Berücksichtigung der Umweltziele bei der Planung: 

Die 2008 im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Mitterfeld“ festgesetzten Gehölz-

pflanzungen entlang des Längenmoosgrabens wurden bisher nicht vollständig um-

gesetzt. Einzelne, dort bestehende Gehölze wurden erhalten. 

2. Merkmale des Vorhabens mit Wirkung auf die Umwelt 

Im Folgenden werden die umweltrelevanten Faktoren des Vorhabens einschließlich 

der Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von schädlichen Umweltauswir-

kungen beschrieben und die Schutzgüter benannt, für die sich aufgrund der Be-

schaffenheit des Vorhabens erhebliche negative Auswirkungen ergeben. (Wie ist 

das Vorhaben beschaffen und wie wirkt es auf die Umwelt?) Die Tiefe der Aussagen 
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richtet sich dabei nach der Planungsebene und den verfügbaren Informationen über 

das Vorhaben. 

Da es sich um eine Flächenplannutzungsänderung und nicht um einen (vorhaben-

bezogenen) Bebauungsplan handelt, können nur die erheblichen Umweltauswirkun-

gen geprüft werden, die durch die Festsetzungen des Plans hinreichend absehbar 

sind. Dabei werden lediglich regelmäßig anzunehmende Auswirkungen geprüft, 

nicht jedoch außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Ereignisse. Da die konkrete 

Ausgestaltung des Planvorhabens noch nicht bekannt ist, kann lediglich eine allge-

meine und überschlägige Ermittlung möglicher Auswirkungen des Vorhabens wäh-

rend der Bauphase und Betriebsphase durchgeführt werden. 

Vermutlich keine erheblichen Auswirkungen sind zu folgenden Themen zu erwar-

ten: 

- Art und Menge an Strahlung: 

Die ermöglichten Vorhaben lassen keine relevanten Auswirkungen zu. 

- Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung:  

Bau- und betriebsbedingt ist von keiner erheblichen Zunahme der Abfälle aus-

zugehen. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle ist nach derzeitigem 

Kenntnisstand gesichert. 

- Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen): 

Diese Risiken sind mit den ermöglichten Vorhaben nicht in erhöhtem Maße 

verbunden. 

 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf 

möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf 

die Nutzung von natürlichen Ressourcen: 

Planungen in benachbarten Gebieten wurden in die Untersuchung mit ein-

bezogen. Weitere Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

 

- Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und 

Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten 

Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels: 

Die ermöglichten Vorhaben haben geringe Auswirkungen auf das Mikrokli-

ma. Ein erheblicher Ausstoß von Treibhausgasen ist mit der Planung nicht 

verbunden. 

- Eingesetzte Techniken und Stoffe: 

Für den Bau werden voraussichtlich nur allgemein verwendete Techniken 

und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 
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Genauere Angaben können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Auf die 

Ebene der Bebauungs- bzw. Genehmigungsplanung wird verwiesen. 

3. Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Nachfolgend wird eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Ba-

sisszenario) abgegeben, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die vo-

raussichtlich erheblich beeinflusst werden. Im Rahmen der Prognose über die Ent-

wicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung werden insbesondere 

die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase von 

potentiellen, geplanten Vorhaben in Bezug auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchstaben a) bis i) BauGB, beschrieben. 

Um Wiederholungen zu vermeiden, werden im Umweltbericht anlage-, bau- und be-

triebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens zusammenschauend betrachtet und 

soweit vorhanden, beschrieben. Irrelevant sind Auswirkungen, die durch andere 

vollständig überlagert werden, z.B. die baubedingte Nutzung von Flächen, die ge-

mäß Planung versiegelt werden, als Lagerplatz für Baumaterialien. 

Der Untersuchungsraum wird mittels einer Aufteilung in Schutzgüter in seinem Be-

stand charakterisiert und bewertet. Anschließend wird eine Prognose über die Ent-

wicklung des Umweltzustandes im Untersuchungsraum unter Einwirkung des Vor-

habens erstellt. Die Tiefe der Aussagen richtet sich dabei nach der Planungsebene 

und den verfügbaren Informationen über das Vorhaben. 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden 

drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 

Abgrenzung des Untersuchungsraumes: 

Untersucht wird der gesamte Änderungsbereich. 

3.1 Schutzgut Boden 

Wichtige Merkmale für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das 

Schutzgut Boden sind Retentionsvermögen, Rückhaltevermögen, Filter-, Puffer- und 

Transformatorfunktion, Ertragsfähigkeit, Lebensraumfunktion und seine Funktion als 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

Beschreibung: 

Gemäß der Übersichtsbodenkarte, Maßstab 1:25.000, im BayernAtlas befindet sich 

im Bereich des Längenmoosgrabens der Bodenkomplex 71. Dabei handelt es sich 

um kalkhaltige Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus lehmigen bis 

sandig-kiesigen Talsedimenten, differenziert nach dem ökologischen Feuchtegrad. 

Dieser Bodentyp weist gemäß standortkundlicher Bodenkarte von Bayern eine ge-

ringe bis mittlere (lehmige Böden) bzw. mittlere bis hohe (sandig-kiesige Böden) 

Durchlässigkeit auf. Die Sorptionskapazität variiert, ist jedoch meist mittel bis hoch 

und das Filtervermögen meist gering. 

Im übrigen Plangebiet ist der Bodentyp 30a vorhanden. Dabei handelt es sich vor-

herrschend um Braunerde, gering verbreitet um Parabraunerde, aus schluffig-

kiesiger Jungmoräne des Isar-Loisach- und Lechgletschers, zum Teil mit schluff-

reicher Deckschicht. Dieser Bodentyp weist gemäß standortkundlicher Bodenkarte 
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eine mittlere Durchlässigkeit, eine mittlere Sorptionskapazität und ein geringes Fil-

tervermögen auf. 

Durch ein im Auftrag der Gemeinde Greifenberg durch die GTA Geotechnik Augs-

burg durchgeführtes Geotechnisches Gutachten in der Fassung vom 21.02.2022 

(Anlage 1 zum gegenständlichen Bebauungsplan) wurde der Untergrund untersucht. 

Dabei wurden 6 Bohrungen/ Sondierungen bis in 5 - 7 m Tiefe vorgenommen. Unter 

einer 0,4 - 0,6 m mächtigen Oberbodenzone wurde Geschiebemergel aufgefunden. 

Bei der in der Nähe des Längenmoosgrabens durchgeführten Bohrung wurden zu-

dem - zwischen Oberboden und Geschiebemergel - ca. 2 m mächtige Aueablage-

rungen angetroffen. 

Die Böden im Plangebiet sind frostempfindlich und schwach durchlässig. Der unter-

schiedliche Wassergehalt führt zu einer breiigen bis steifen Konsistenz und ist daher 

sehr unterschiedlich tragfähig. Insbesondere die Aueablagerungen stellen einen 

nicht tragfähigen Baugrund dar.  

Das Wasser stieg in den Bohrlöchern auf ca. 0,84 unter GOK an, so dass von ge-

spanntem Grund- bzw. Schichtwasser auszugehen ist. In der Nähe des Längen-

moosgrabens ist mit hohem Grundwasser zu rechnen. Eine Versickerung ist im 

Plangebiet nicht ohne weiteres möglich. 

Der Oberboden wurde in einer Mischprobe als Kategorie Z1.1, die übrigen als Kate-

gorie Z0 eingestuft.  

Gemäß BayernAtlas sind keine Bodendenkmäler vorhanden. 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens: 

Während der Bauzeit kommt es zu Verdichtung und Veränderung des Bodengefü-

ges (Abschiebung des Oberbodens, Zwischenlagerungen und teilweise Wieder-

auffüllungen).  

Bei der Realisierung des Baugebietes kommt es anlagebedingt (Anlage von Gebäu-

den, Zufahrten) zu einer flächenhaften Versiegelung von Boden durch die Anlage 

der Tennisplätze, notwendiger Stellplätze sowie später durch das ggf. umgesetzte 

Vereinsheim mit Gastronomie. In diesen überbauten Bereichen gehen wichtige Bo-

denfunktionen wie Grundwasserneubildung, Ertragsfähigkeit und Lebensraumfunk-

tion verloren. Diese Verluste könnten durch die Verwendung versickerungsfähiger 

Beläge für die Stellplätze, möglicherweise umgesetzte Strauch- und Baumbaum-

pflanzungen und den Umfang der Abgrabungen (z.B. Verzicht auf Kellergeschosse) 

minimiert bzw. vermieden werden.  

Es kommen keine überwachungsbedürftigen und grundwassergefährdenden Stoffe 

zum Einsatz, so dass von schädlichen Stoffeinträgen in den Boden nicht auszuge-

hen ist. Auf Grund der vorhandenen Mischprobe mit Kategorie Z1.1 muss der abge-

tragene Oberboden separat in Haufwerken gelagert, beprobt und belastetes Materi-

al ordnungsgemäß entsorgt werden. 

Bewertung: 

Es handelt sich um einen anthropogen überprägten, durch landwirtschaftliche Nut-

zung in seinem natürlichen Aufbau veränderten Boden. Die Bodenfunktionen sind 

jedoch weitgehend intakt, sodass eine mittlere Bedeutung vorliegt. 



Greifenberg  10. Änderung des Flächennutzungsplaners - Umweltbericht 07.03.2023 

 
 

 

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München GRG 1-10 Seite 11/25 

Wegen des hohen Grund- und Schichtwasserstandes ist die Empfindlichkeit des 

Bodens gegenüber dem Vorhaben relativ stark, vor allem im Bereich des Längen-

moosgrabens, wo sich Aueablagerungen befinden. Je nachdem, welche Minde-

rungs- und Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden, ergibt sich eine mittlere 

bis hohe Erheblichkeit. 

3.2 Schutzgut Fläche 

Wichtige Merkmale für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das 

Schutzgut Fläche sind der Flächenverbrauch und die Zerschneidung von Flächen. 

Beschreibung: 

Das Plangebiet liegt nördlich des Hauptortes sowie nördlich der Autobahn und wird 

über die westlich verlaufende Kreisstraße erschlossen. Es schließt eine Lücke zwi-

schen dem bestehenden Gewerbegebiet im Süden und zwei Betrieben (holzverar-

beitender Betrieb und landwirtschaftliche Hofstelle mit Biogasanlage) im Norden. 

 

Abb. 1 Luftbild des Plangebietes mit schwarz gestricheltem Änderungsbereich, ohne Maßstab,  
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung; Stand: 2018 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens: 

Es wird Baurecht für mehrere Tennisplätze geschaffen. Später soll ggf. noch ein 

Vereinsheim mit Gastronomie errichtet werden. Für die geplanten Anlagen ein-

schließlich Stellplätzen ist wahrscheinlich eine hohe Versiegelung notwendig. 

Die Zufahrt kann über die bestehenden Straßen erfolgen. Die Gemeinde beabsich-

tigt, in Absprache mit dem MVV, in diesem Bereich zwei neue Bushaltestellen zu 

schaffen. 

Durch das geplante Bauvorhaben wird die Zerschneidung der Landschaft nicht we-

sentlich verstärkt, da eine Anbindung an bestehende Gewerbebebauung vorgese-

hen ist. Ob im Zuge der Baumaßnahmen eine Ein- und Durchgrünung des Plange-

bietes geschaffen wird, ist noch nicht geklärt. 

Bewertung: 

Auf Grund der Größe ist das Plangebiet von mittlerer Bedeutung für das Schutzgut 

„Fläche“.  

Hauptort 
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Zwar werden Außenbereichsflächen überplant, jedoch besteht eine Anbindung an 

bestehende Bebauung und es müssen keine neuen Straßen gebaut werden. 

Je nachdem wie flächeneffizient das Plangebiet bebaut wird, ergeben sich negative 

Auswirkungen geringer bis mittlerer Erheblichkeit. 

3.3 Schutzgut Wasser 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Wasser 

sind wichtige Merkmale die Naturnähe der Oberflächengewässer (Gewässerstruk-

turgüte und Gewässergüte), der Hochwasserschutz, der Umgang mit Nieder-

schlagswasser, die Lage und Durchlässigkeit der Grundwasser führenden Schich-

ten, das Grundwasserdargebot, der Flurabstand des Grundwassers, die Grundwas-

serneubildung sowie die Empfindlichkeit des Schutzgutes Wasser gegenüber dem 

Vorhaben. 

Beschreibung: 

Gemäß Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete des Bayerischen 

Landesamtes für Umwelt wurden bislang keine Hochwassergefahrenflächen/ Über-

schwemmungsgebiete für das Plangebiet ermittelt. Trinkwasserschutzgebiete und 

Heilquellenschutzgebiete liegen gemäß BayernAtlas ebenfalls nicht innerhalb des 

Umgriffs der 10. Flächennutzungsplanänderung. 

Das Plangebiet liegt im Süden teilweise innerhalb eines wassersensiblen Bereiches, 

der sich entlang des Längenmoosgrabens zieht. Wassersensible Bereiche kenn-

zeichnen den natürlichen Einflussbereich des Wassers und werden anhand der Ve-

getation und der Bodentypen (hier: Gley) abgegrenzt. Sie sind für den Wasser- und 

Naturhaushalt als wertvoll zu beurteilen.  

Der Längenmoosgraben ist ein Gewässer dritter Ordnung und beginnt rund 500 m 

südwestlich als Entwässerungsgraben der dort vorhandenen, als Grünland genutz-

ten, landwirtschaftlichen Flächen. Er verläuft dann direkt südlich des Plangebietes 

und mündet rund 2 km weiter östlich in die Windach. 

 

Abb. 2 Luftbild mit wassersensiblen Bereichen (transparent hellgrün dargestellt) entlang des Län-
genmoosgrabens; Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 20.04.2022 

Durch ein im Auftrag der Gemeinde Greifenberg durch die GTA Geotechnik Augs-

burg durchgeführtes Geotechnisches Gutachten in der Fassung vom 21.02.2022 

(Anlage 1 zum gegenständlichen Bebauungsplan) wurde der Untergrund untersucht. 

Dabei wurden 6 Bohrungen/ Sondierungen bis in 5 - 7 m Tiefe vorgenommen.  
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Das Wasser stieg in den Bohrlöchern auf ca. 0,84 unter GOK an, so dass von ge-

spanntem Grund- bzw. Schichtwasser auszugehen ist. In der Nähe des Längen-

moosgrabens ist mit hohem Grundwasser zu rechnen. Eine Versickerung ist im 

Plangebiet nicht ohne weiteres möglich.  

Aufgrund der topografischen Verhältnisse ist bei starken Niederschlägen nur mit 

wenig Hangabflusswasser von außerhalb des Plangebiets zu rechnen. Da auf 

Grund der Bodenverhältnisse wenig Wasser versickern kann, wird die geplante Ver-

siegelung im Untersuchungsgebiet den Abfluss des Oberflächenwassers nur gering-

fügig erhöhen. 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens: 

Durch die geplante Bebauung kommt es anlage- und betriebsbedingt zu einer ge-

ringfügigen Absenkung der Grundwasserneubildungsrate. Auswirkungen können 

durch entsprechende Festsetzungen auf Ebene des Bebauungsplanes (z.B. grün-

ordnerische Maßnahmen, wasserdurchlässige Beläge) gemindert werden. Gehölz-

pflanzungen würden den Abfluss des Niederschlagswassers verlangsamen und die 

Versickerung fördern. 

Schichtwasser und der hohe Grundwasserstand erfordern besondere bauliche 

Maßnahmen an den geplanten Gebäuden, wie z.B. wasserdichte Kellergeschosse 

und eine angepasste Gründung. Erforderliche Bauwasserhaltungen, mit dem Zweck 

der Trockenlegung von Baugruben, stellen eine Benutzung des Grundwassers dar, 

für die eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist. Bauwasserhaltungen müssen 

stets so erfolgen, dass das Grundwasser oder das Fließgewässer, in das eingeleitet 

werden soll, nicht verunreinigt oder anderweitig erheblich beeinträchtigt wird. Im 

Rahmen der Planung ist sicherzustellen, dass sich die Problematik andernorts nicht 

verschärft, z.B. indem die austretenden Schichtwasserquellen durch Bautätigkeit in 

tieferen Schichten unterhalb des geplanten Baugebietes anfallen, negative Auswir-

kungen auf andere Quellbereiche entstehen oder der Abfluss von Niederschlags-

wasser an der Oberfläche zum Schaden Dritter verändert wird.  

Entlang des Längenmoosgrabens kann die angestrebte Nutzung im Starkregenfall 

durch zeitweise hohen Wasserabfluss und das hoch anstehende Grundwasser be-

einträchtigt werden. Auf wassersensiblen Flächen sollten vorrangig Maßnahmen zur 

ökologischen und hydrologischen Verbesserung stattfinden. Dies kann z.B. erreicht 

werden, indem Gehölze erhalten/ gepflanzt werden oder dort eine extensive Wiese 

angelegt wird. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen auf den südlich angren-

zenden Ausgleichsflächen (Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Mitterfeld“) würde 

ebenfalls zu einer ökologischen und hydrologischen Verbesserung führen. 

Bewertung: 

Da es sich um einen schicht- und grundwassernahen Standort handelt und der Län-

genmoosgraben direkt südlich des Plangebietes verläuft, weist dieses eine hohe 

Bedeutung in Bezug auf das Schutzgut „Wasser“ auf. 

Wenn Maßnahmen zur ökologischen und hydrologischen Verbesserung umgesetzt 

werden ist mit Auswirkungen geringer bis mittlerer Erheblichkeit zu rechnen, sonst 

mit Auswirkungen hoher Erheblichkeit. 
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3.4 Schutzgut Luft und Klima, Klimaschutz und Klimaanpassung 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima und 

Luft sind wichtige Merkmale die Luftqualität, die Topographie des überplanten Ge-

ländes sowie seine Nutzungsformen. 

Beschreibung: 

Das Gelände bildet einen Südhang mit leichter Steigung von 575 m ü. NHN im Sü-

den auf 581 m ü. NHN im Nordosten. Das Plangebiet grenzt im Norden an einen 

holzverarbeitenden Betrieb und im Süden an den Längenmoosgraben bzw. ein Ge-

werbegebiet. Im Osten und Westen liegen landwirtschaftliche Flächen. Auch das 

Plangebiet selbst wird derzeit landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt.  

Ackerflächen haben hinsichtlich der Bindung und Speicherung von Treibhausgasen 

eine untergeordnete Bedeutung. Ihre Leistung für den Immissionsschutz und die 

Luftregeneration ist aufgrund fehlender Vegetation mit schalladsorbierender und luft-

reinigender Wirkung als gering zu bewerten. Sie dienen jedoch als Kaltluftentste-

hungsfläche. 

Klimatisch wirksame Elemente befinden sich nicht im Geltungsbereich. Großräumi-

ge Kaltluftströme werden durch die in der Umgebung vorhandenen Waldflächen und 

Siedlungsstrukturen sowie durch die Topografie am Entstehen gehindert. Der Län-

genmoosgraben ist zu schmal, um als Kaltluftabflussbahn zu fungieren. 

Durch die Autobahn und die Kreisstraße besteht eine Vorbelastung. 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens: 

Die Nutzung und Erweiterung eines bestehenden Siedlungsbereiches macht auf-

wendige Maßnahmen zur Neuerschließung überflüssig und erweist sich in diesem 

Zusammenhang als ökonomisch und klimafreundlich.  

Im Hinblick auf mögliche Gefahren des Klimawandels (Hitzebelastung, Trockenheit, 

extreme Niederschläge, Stürme) erweist sich der Untersuchungsraum durch sein 

geneigtes Gelände als vergleichsweise empfindlich gegenüber Hitzebelastungen, 

Stürmen und extremen Niederschlägen. 

Durch den Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen geht anlage- und be-

triebsbedingt die klimaregulierende Wirkung des Untersuchungsraumes als Kaltluf-

tentstehungsfläche verloren. Versiegelte und bebaute Flächen erhitzen sich bei 

Sonneneinstrahlung stark, wodurch sie den bioklimatischen Ausgleich mindern und 

das Mikroklima verändern. 

Pflanzmaßnahmen oder das Anlegen extensiver Wiesenstreifen würden sich positiv 

bezüglich Immissionsschutz und Luftregeneration auswirken. Sie haben hohe Be-

deutung bei der Bindung von Treibhausgasen. 

Während der Bauphase kann es durch den Einsatz von Baumaschinen zu temporä-

rer Luftbelastung kommen. 

Bewertung: 

Das Gebiet ist von mittlerer Bedeutung für das Schutzgut „Luft und Klima, Klima-

schutz und Klimaanpassung“. 
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Hanglage und Versiegelung wirken sich negativ auf das Klima und die Auswirkun-

gen extremer Wetterereignisse aus. Durch eine effiziente Erschließung und versi-

ckerungsfähige Beläge bei den notwendigen Stellplätzen können die Auswirkungen 

gemindert werden.  

Wenn überdies eine Durchgrünung und Gehölzpflanzungen umgesetzt werden, ist 

mit negativen Auswirkungen geringer Erheblichkeit auf das Schutzgut zu rechnen. 

Sonst ergeben sich Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit. 

3.5 Schutzgut Arten und Biotope, biologische Vielfalt 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Arten und 

Biotope sind wichtige Merkmale die Naturnähe und die Artenvielfalt im Geltungsbe-

reich des Vorhabens und dessen räumlichen Zusammenhang. 

Beschreibung: 

Beim Plangebiet handelt es sich um intensiv genutzte, landwirtschaftliche Flächen, 

die keine Gehölze aufweisen. Daher ist dort nur eine geringe Artenvielfalt, Naturnä-

he und Qualität als Lebensraum und Nahrungshabitat vorhanden. Aufgrund der be-

stehenden Lebensraumausstattung, der Siedlungsnähe und der Lage an der Kreis-

straße LL1 ist nicht mit dem Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten zu 

rechnen.  

Kartierte Biotope oder Schutzgebiete befinden sich gemäß BayernAtlas nicht im 

Plangebiet. Direkt südlich des Plangebiets verläuft der Längenmoosgraben, ein Ge-

wässer dritter Ordnung, der dort als Ökoflächen (ÖFK ID 160684 und 160687) aus-

gewiesen ist. Nach Vorgabe des 2008 aufgestellten Bebauungsplanes „Gewerbe-

gebiet Am Mitterfeld“ sind dort noch Bäume (z.B. Erlen, Silberweiden, Zitterpappeln) 

in Gruppen zu pflanzen. Einzelne, bestehende Gehölze wurden erhalten. 

 

Abb. 3 Luftbild mit Ökoflächen (grün schraffiert) und Biotopflächen (rot schraffiert) entlang des Län-
genmoosgrabens; Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 20.04.2022 

Der Graben beginnt rund 500 m südwestlich als Entwässerungsgraben der dort vor-

handenen, als Grünland genutzten, landwirtschaftlichen Flächen. Er verläuft dann 

direkt südlich des Plangebietes und mündet rund 2 km weiter östlich in die Windach, 

welche Teil eines landesweiten Biotopverbundsystems ist, zum Schutz von Gewäs-

serlebensräumen mit besonderer Bedeutung und zum Schutz bedrohter Arten. 

Die Windach ist Fauna-Flora-Habitat-Gebiet, liegt im Landschaftsschutzgebiet und 
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ist gesäumt von zahlreichen geschützten Biotopen. Auch der Längenmoosgraben ist 

nur 1 km weiter östlich als unverbautes Fließgewässer mit Auwaldstruktur biotopge-

schützt (Biotopnr. 7932-0078-001). Gemäß FIN-Web ist das Bett des Längenmoos-

grabens dort zwischen 2 und 6 m breit und weist ausgeprägte Prall- und Gleitufer 

auf. Das Wasser ist klar und schnellfließend mit geringer Wasserführung und kiesi-

gem Gewässergrund. 

 

Abb. 4 Blick von Südosten nach Westen auf den Längenmoosgraben und seine Begleitgehölze, 
Quelle: PV; Stand: 20.04.2022 

 

Abb. 5 Blick von Westen nach Südosten auf den Längenmoosgraben und das dahinterliegende 
Gewerbegebiet Mitterfeld , Quelle: PV; Stand: 20.04.2022 
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Gemäß Artenschutzkartierung im Fin-Web wurden im Jahr 2018 in der näheren 

Umgebung Fledermäuse gesichtet. Alle in Deutschland heimischen Fledermausar-

ten stehen unter Artenschutz und 17 Arten werden in den Gefährdungskategorien 

der Roten Liste Deutschlands geführt.  

Durch die Nähe zu Gewerbebetrieben und vertikalen Strukturen im Umfeld ist im 

Untersuchungsraum nicht mit einem Vorkommen der Feldlerche (und damit anderer 

Bodenbrüter) auszugehen. Zu vertikalen Hindernissen hält die Feldlerche einen Ab-

stand von, je nach Literaturstelle, >50 m (Einzelbäume, Einzelgebäude), >120 m 

(Baumreihen, Feldgehölze, Siedlungen, Hochspannungsfreileitungen), >160 m (ge-

schlossene Gehölzkulisse) [Dreesmann 1995, Altemüller & Reich 1997, von Blotz-

heim 1985]. Das Plangebiet weist nur einen Abstand von maximal  90 m zu den 

nördlich und südlich vorhandenen Gebäuden auf.  

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens: 

Aufgrund der Nähe zu Gewerbebetrieben, der westlich verlaufenden Kreisstraße, 

der angrenzenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und dem Mangel an sel-

tenen oder hochwertigen Lebensraumstrukturen ist das Vorkommen seltener und 

gefährdeter Arten unwahrscheinlich. Das Plangebiet wird vermutlich lediglich von 

ubiquitären Arten als Lebensraum genutzt. Hinweise auf das Vorkommen geschütz-

ter Arten gibt es nicht.  

Lediglich die südlich außerhalb des Plangebietes am Längenmoosgraben vorhan-

denen Gehölzstrukturen kommen als Lebensraum für geschützte Vogelarten infra-

ge. Diese Gehölze werden erhalten. 

Aufgrund der weiten Verbreitung der im Untersuchungsraum vorhandenen Arten 

und der verbleibenden Lebensraumstrukturen im räumlichen Zusammenhang ist 

von keiner signifikanten Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulationen auszugehen. Im weiteren Umfeld sind ausreichend Strukturen vorhan-

den, auf die ausgewichen werden kann.  

Allerdings kann bei Umsetzung des Vorhabens das Eintreten von Verbotstatbestän-

den gemäß § 44 BNatSchG nicht von vornherein vollständig ausgeschlossen wer-

den. Diese können bei Störung der potenziell vorkommenden Feldlerche bei Fort-

pflanzung und Aufzucht sowie Zerstörung potentieller Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten eintreten. Aus diesem Grund wird eine Räumung des Baufeldes außerhalb der 

Brutzeit der Feldlerche in den Monaten März bis August empfohlen. Ausreichende 

gleichwertige Lebensräume sind als Ausweichquartiere in der Nähe vorhanden. 

Die Gemeinde Greifenberg geht davon aus, dass artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestände (§ 44 BNatSchG) im Hinblick auf die in Anhang IV Buchstabe a der Richt-

linie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten nicht berührt sein dürften. 

Bewertung: 

Auf den Flächen findet bisher intensive landwirtschaftliche Nutzung statt, so dass 

sich eine geringe Bedeutung für das Schutzgut „Arten, Biotope und biologische Viel-

falt“ ergibt. 

Unter Beachtung der Bauzeitenregelung können die Auswirkungen minimiert wer-

den. Es ist mit negativen Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu rechnen. 
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3.6 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Land-

schaftsbild sind wichtige Merkmale die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-

schaft.  

Beschreibung: 

Der Untersuchungsraum liegt gemäß dem Bundesamt für Naturschutz im Bereich 

des Landschaftssteckbriefes 3700 „Ammer-Loisach-Hügelland mit Oberlauf der 

Isar“. Gemäß diesem ist der Landschaftscharakter von unterschiedlichen Höhenla-

gen mit Hügeln und Senken bestimmt. Durch das kleinflächige Nutzungsmosaik 

ergibt sich eine enge Verzahnung von Trocken- und Feuchtstandorten. Die Land-

schaft ist reich an Still- und Fließgewässern und einer Vielzahl einzelner Moore. Es 

hat sich ein hoher Waldanteil erhalten, der durch Mischwälder mit hohem Laub-

waldanteil bestimmt wird.  

Das Gelände im Plangebiet bildet einen Südhang mit leichter Steigung von 575 m ü. 

NHN im Süden auf 581 m ü. NHN im Nordosten. Strukturgebende Elemente mit be-

lebender Wirkung für das Landschaftsbild gibt es innerhalb des Plangebietes nicht. 

Belebend auf das Landschaftsbild wirken der südlich an das Plangebiet angrenzen-

de Längenmoosgraben und seine Begleitgehölze. 

Durch die Kreisstraße und die rund 260 m weiter südlich liegende Autobahn sowie 

durch die benachbarten Gewerbebetriebe besteht eine Vorbelastung.  

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens: 

Der Änderungsbereich enthält keine Strukturen mit Wirksamkeit für das Orts- und 

Landschaftsbild.  

In der Bauphase treten kurzzeitig negative Auswirkungen des Vorhabens auf das 

Schutzgut „Orts- und Landschaftsbild“ auf.  

Auch Anlage- und betriebsbedingt ist teilweise mit negativen Auswirkungen des 

Vorhabens auf das Schutzgut „Orts- und Landschaftsbild“ zu rechnen. Diese können 

durch neue Eingrünungs- und Durchgrünungsmaßnahmen gemindert und durch die 

Umsetzung von Ausgleichsflächen kompensiert werden. 

Bewertung: 

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind, auf Grund der deutlichen Vorprägung 

des Gebietes, insgesamt von geringer Bedeutung für das Schutzgut „Orts- und 

Landschaftsbild“.  

Es ist lediglich mit negativen Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu rechnen. 
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3.7 Schutzgut Mensch (Immissionsschutz, Luftreinhaltung, Freizeit und Erholung) 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Mensch 

sind wichtige Kriterien die Erholungsqualität der Landschaft sowie gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse. 

Beschreibung: 

Durch den von der Kreisstraße LL1 und der Autobahn A96 ausgehenden Verkehrs-

lärm und die verkehrsbedingten Abgase sowie durch die Lärm- und Geruchsemissi-

onen der benachbarten Gewerbebetriebe hat das Plangebiet eine Vorbelastung. 

Nördlich befinden sich ein holzverarbeitender Betrieb mit Sägewerk sowie ein land-

wirtschaftlicher Betrieb mit Biogasanlage. Südlich befinden sich verschiedene Ge-

werbebetriebe – direkt benachbart ein Betrieb für CNC-Technik und die Firma Al-

sitan Naturheilmittel. 

Auch von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen sind Lärm-, 

Staub- und Geruchsemissionen mit Auswirkungen auf das Plangebiet zu erwarten. 

Im Plangebiet liegen keine Flächen mit Erholungswert. Die im Süden außerhalb ver-

laufende Straße Gewerbering geht nach Osten in einen geschotterten Feldweg 

über, der Bedeutung für die Feierabenderholung hat. 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens: 

Die geplante Sport- und Freizeitanlage generiert einen erhöhten motorisierten Indi-

vidualverkehr. Jedoch ist auch eine Anbindung über Fuß-/ Radwege möglich und 

ein ÖPNV-Anschluss in Planung. Die Belastungen durch verkehrsbedingte Abgase 

im Plangebiet werden insgesamt nur geringfügig erhöht. Die Luftqualität verschlech-

tert sich wegen der günstigen, gut durchlüfteten Lage nicht. Gemindert und ausge-

glichen werden kann diese Auswirkung durch die Pflanzung von Gehölzen. 

Durch die Sport- und Freizeitanlage entstehen Lärmemissionen. Jedoch sind in der 

näheren Umgebung fast ausschließlich Gewerbebetriebe vorhanden. Die nächste 

Wohnbebauung befindet sich bei der nordöstlich vorhandenen landwirtschaftlichen 

Hofstelle (Austragshaus) in mindestens 150 m Entfernung. Die wiederum nächste 

Wohnbebauung liegt südlich der Autobahn. 

Es wird eine Möglichkeit zur Naherholung für die örtliche Bevölkerung geschaffen. 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die freiraumbezogene Erholungsnutzung 

ergeben sich nicht.  

Bewertung: 

Auf Grund der Vorbelastung durch benachbarte Betriebe und Straßen hat das Ge-

biet geringen Erholungswert und insgesamt geringe Bedeutung für das Schutzgut 

„Mensch“. 

Die Schaffung einer Naherholungsmöglichkeit wirkt sich positiv aus. Insgesamt er-

geben sich keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch“.  



Greifenberg  10. Änderung des Flächennutzungsplaners - Umweltbericht 07.03.2023 

 
 

 

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München GRG 1-10 Seite 20/25 

3.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung: 

Gemäß Information des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BayernAtlas) 

befinden sich keine Bau- und Bodendenkmäler im Plangebiet oder der näheren 

Umgebung.  

Bewertung: 

Das Gebiet hat keine Bedeutung für das Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“.  

Es sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten. 

3.9 Wechselwirkungen 

Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind Abhängigkeiten 

zwischen den einzelnen Schutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumlichen 

Funktionsbeziehung planungsrelevant sein können. 

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern treten im Wesentlichen zwischen Arten 

und Biotopen und den abiotischen Standortfaktoren Boden, Wasser und Klima auf. 

Durch das Vorhaben sind insbesondere nachteilige, sich gegenseitig beeinflussende 

bzw. verstärkende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern „Wasser“ und 

„Arten, Biotope und biologische Vielfalt“ zu erwarten. Durch die wahrscheinlich hohe 

Versiegelung ergibt sich eine Veränderung des Niederschlagswasserabflusses, eine 

Reduzierung der Versickerung (geringfügig, da schon jetzt wenig Versickerung statt-

findet) und damit eine Reduzierung des pflanzenverfügbaren Wassers. Dies kann 

eine nachträgliche Schädigung erhaltenswerter Gehölzbestände bewirken. 

4. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtumsetzung des Vorhabens können nicht die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die Sport- und Freizeitanlage geschaffen werden. Es müsste kein 

Ausgleich erbracht werden.  

Der Untersuchungsraum würde weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. 

Die prognostizierten Eingriffe auf die Schutzgüter durch die geplanten Änderungen 

würden nicht erfolgen. 

5. Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

5.1 Vermeidung und Minimierung 

Auf Ebene des Bebauungsplans oder im Rahmen der Baugenehmigungsplanung 

können geeignete Maßnahmen zur Minimierung des Eingriffs festgesetzt sowie das 

Maß der baulichen Nutzung beschränkt werden. Hierdurch können die Eingriffs-

schwere reduziert und der Kompensationsfaktor verringert werden. 
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5.2 Naturschutzfachlicher Ausgleich 

Durch die 10. Flächennutzungsplanänderung sind Eingriffe in Natur und Landschaft 

gemäß § 18 BNatSchG zu erwarten, für die gemäß § 21 BNatSchG über die Ver-

meidung, den Ausgleich und den Ersatz gemäß § 1 a BauGB zu entscheiden ist. 

Die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs erfolgt nach dem Leitfaden „Eingriffs-

regelung in der Bauleitplanung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landes-

entwicklung und Umweltfragen (Fassung Dezember 2021). Hierbei wird zunächst 

geprüft, ob ein ausgleichspflichtiger Eingriff vorliegt.  

Es wird rund ein Hektar Fläche überplant, auf welchem die Darstellung neuer Son-

dergebietsflächen bzw. die Umsetzung der Sport- und Freizeitanlage zu einer nicht 

vermeidbaren Überformung und Veränderung von Grünland führt. Zur Kompensati-

on der Eingriffe sind Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft auf Ausgleichsflächen notwendig. Der Ausgleichsbedarf ermit-

telt sich wie folgt: 

Teilbereich 

Bewertung nach 

Biotop- und  

Nutzungstyp 

Wert-

punkte 

(WP) 

Eingriffs- 

Fläche 

in m² 

Eingriffs- 

Schwere 

(GRZ) 

Planungs- 

faktor 

Ausgleichs-

bedarf  

in WP 

Acker-

flächen 

geringe 

Bedeutung  

intensiv 

bewirtschafteter 

Acker 

3 1 Hektar 0,3 bis 0,7 
minus  

0 - 20 % 
7.200 bis 21.000 

Es ergibt sich ein naturschutzfachlicher Ausgleichsbedarf von 7.200 – 21.000 Wert-

punkten. Der genaue Kompensationsflächenbedarf wird auf Ebene des Bebau-

ungsplanes oder im Baugenehmigungsverfahren bestimmt. Er ist abhängig davon 

welche Versiegelung (Eingriffsschwere) umgesetzt wird und welcher Planungsfaktor 

(Minderungsmaßnahmen) angesetzt werden kann. Er ist zudem abhängig von der 

Bewertung der Erheblichkeit der Auswirkungen auf die gemäß dem Leitfaden „Ein-

griffsregelung in der Bauleitplanung“ für den Planungsfall relevanten Schutzgüter 

Boden; Wasser; Luft und Klima; Arten, Biotope und biologische Vielfalt sowie Orts- 

und Landschaftsbild.  

Wo der Ausgleich erbracht wird, soll ebenfalls erst im Rahmen des Bebauungsplan-

verfahrens bzw. des Baugenehmigungsverfahrens geklärt werden. Die Gemeinde 

führt bisher kein Ökokonto. Bevorzugt wird eine Umsetzung des Ausgleichs vor Ort 

im Plangebiet. Die Gemeinde ist hier offen für Vorschläge der Unteren Naturschutz-

behörde für mögliche Ausgleichsmaßnahmen.  

6. Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 

Es wurden Alternativstandorte geprüft. Diese wurden aus verschiedenen Gründen 

(Ablehnung der Grundstückseigentümer, negative Stellungnahmen der beteiligten 

Träger öffentlicher Belange), abgelehnt. 

Sich aufdrängende Standortalternativen sind nicht festzustellen. Sofern möglich, 

beabsichtigt die Gemeinde im Gemeindegebiet eine Sport- und Freizeitanlage zu 

entwickeln.  
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7. Beschreibung der Methodik, Hinweise auf Schwierigkeiten und 
Kenntnislücken 

Im vorliegenden Umweltbericht wird eine Bestandsaufnahme der umweltrelevanten 

Schutzgüter, die durch das Vorhaben betroffen sein können, durchgeführt. Die Dar-

stellung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Für 

die Bewertung war die Ausgleichbarkeit von Auswirkungen ein wichtiger Indikator. 

Die Beurteilung der Aspekte des Umweltschutzes zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Bebauungsplans erfolgt durch Auswertung bestehender Unterlagen (siehe Punkt 1.2 

„Vorgaben des Umweltschutzes“ und Punkt 10 „Quellen“) und eine Bestandsauf-

nahme vor Ort.  

Zusätzlich wurde folgendes einbezogen: 

- Geotechnischer Bericht, in der Fassung vom 21.01.2022, 

GTA Geotechnik Augsburg (Anlage 1 zum Bebauungsplan) 

Kenntnislücken: 

Da es sich um eine Flächennutzungsplanänderung und nicht um einen (vorhaben-

bezogenen) Bebauungsplan handelt, können vor allem bau- und betriebsbedingte 

Auswirkungen des Vorhabens nur allgemein und nicht bezogen auf einzelne Bau-

vorhaben dargestellt werden.  

8. Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 
(Monitoring) 

Die Flächen im Plangebiet befinden sich im Eigentum der Gemeinde. Der Ausgleich 

soll, wenn möglich, vor Ort erbracht werden. Gesonderte Maßnahmen zur Überwa-

chung der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen sind daher voraussichtlich 

nicht erforderlich. 

Erhebliche negative Umweltauswirkungen können sich bei Umsetzung des Vorha-

bens auf das Schutzgut „Arten, Biotope und biologische Vielfalt“ ergeben. Der vor-

liegende Umweltbericht gibt Hinweise zur Vermeidung von Konflikten mit dem Ar-

tenschutz. Die Gemeinde überwacht die Einhaltung der Maßnahmen und zieht bei 

einem notwendigen Abweichen (z.B. hinsichtlich der geregelten Bau- und Rodungs-

zeiten) oder bei unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen Fachleute 

für Fledermäuse und Vogelkundler hinzu. 

9. Zusammenfassung 

Wie in der Begründung zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellt, ist 

es Ziel der Gemeinde Greifenberg, eine Sport- und Freizeitanlage zu entwickeln. 

Die Anlage soll mehrere Tennisplätze für den TC Greifenberg sowie später ggf. 

auch ein Vereinsheim mit Gastronomie beinhalten. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von knapp einem Hektar, liegt nördlich des 

Altorts Greifenberg sowie rund 260 m nördlich der Bundesautobahn A 96. Es wird 

derzeit landwirtschaftlich genutzt und weist keine Gehölzstrukturen auf. Im Süden 

befindet sich direkt angrenzend der Längenmoosgraben, ein Gewässer dritter Ord-

nung, mit einzelnen säumenden Sträuchern und Bäumen. 
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Das Gelände bildet einen Südhang mit leichter Steigung von 575 m ü. NHN im Sü-

den auf 581 m ü. NHN im Nordosten. Das Plangebiet wird von Westen über die 

Kreisstraße LL1 verkehrlich und technisch erschlossen. Es grenzt im Norden an ei-

nen holzverarbeitenden Betrieb mit Sägewerk bzw. die dazwischen liegende Beurer 

Straße und im Süden an den Längenmoosgraben. Südlich des Gewässers verläuft 

die Straße „Gewerbering“ und daran schließt sich ein Gewerbegebiet an. Im Osten 

befinden sich weitere landwirtschaftliche Flächen.  

Das Grundstück ist planungsrechtlich als Außenbereich gemäß § 35 BauGB zu be-

urteilen. Es ist im Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ sowie im 

Süden rund um den Längenmoosgraben zusätzlich als „Fläche mit besonderer öko-

logischer und gestalterischer Funktion“ (Schraffur) dargestellt. Zukünftig soll es als 

Sondergebiet „Sport und Freizeit“ dargestellt werden. Die Schraffur  im Süden wird 

beibehalten/ entfällt. Damit ist die Genehmigungsfähigkeit der Tennisplätze gemäß 

§ 35 Abs. 2 BauGB als sonstiges Vorhaben im Außenbereich gegeben. Für die wei-

tere Entwicklung des Plangebietes soll nachfolgend ein Bebauungsplan aufgestellt 

werden. 

Im vorliegenden Umweltbericht werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft (mit Klimaschutz und Klimaan-

passung), Arten und Biotope, Landschaftsbild sowie Mensch (Immissionsschutz und 

Erholung) und Kultur- und Sachgüter dargestellt und die voraussichtlichen Wech-

selwirkungen und Umweltrisiken beschrieben.  

Folgende Bedeutung hat das Gebiet für die Schutzgüter und folgende Auswirkungen 

auf die Schutzgüter sind zu erwarten: 

Schutzgut  Bedeutung  

des Gebietes 

Erheblichkeit  

der Auswirkung 

Boden mittel mittel bis hoch (je nach 

umgesetzten Maßnahmen) 

Fläche mittel gering bis mittel 

(je nach umgesetzter 

Flächeneffizienz) 

Wasser hoch gering bis hoch  

(je nach umgesetzten 

Maßnahmen zur ökologi-

schen und hydrologischen 

Verbesserung) 

Luft und Klima, Klimaschutz und 

Klimaanpassung 

mittel gering bis mittel   

(je nach umgesetzten 

Pflanzmaßnahmen) 

Arten, Biotope und biologische Vielfalt gering gering 

Orts- und Landschaftsbild gering gering 

Mensch gering keine 

Kultur- und Sachgüter keine keine 

Die negativen Auswirkungen hängen stark von den im Rahmen des Bebauungspla-

nes bzw. Baugenehmigungsverfahrens umgesetzten Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen ab. Entsprechend schwanken sie bei den Schutzgütern „Boden“, 
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„Fläche“, „Wasser“ und „Luft und Klima, Klimaschutz und Klimaanpassung“ zwi-

schen gering und hoch. Bei den übrigen Schutzgütern kann die Betroffenheit als ge-

ring oder nicht vorhanden eingestuft werden. 

Zur Minimierung des Eingriffs könnten wasserdurchlässige Beläge (z.B. Beton-

pflaster mit Rasenfugen) verwendet, Gehölze gepflanzt und das anfallende Nieder-

schlagswasser vor Ort in Mulden versickert werden.  

Trotz Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleiben vermutlich negative 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt. Um diese zu kompensieren, sind 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

erforderlich. Der erforderliche naturschutzfachliche Ausgleichsbedarf wurde nach 

dem im Dezember 2021 neu aufgesetzten Leitfaden zur „Eingriffsregelung in der 

Bauleitplanung“ berechnet und liegt zwischen 7.200 und 21.000 Wertpunkten. 

Der genaue Kompensationsflächenbedarf sowie die Ausgleichsflächen und Aus-

gleichsmaßnahmen werden auf Ebene des Bebauungsplanes bzw. Baugenehmi-

gungsverfahrens bestimmt.  

Die im Bereich des Längenmoosgrabens befindlichen Aueablagerungen stellen ei-

nen nicht tragfähigen, frostempfindlichen Baugrund dar. Der dort besonders hohe 

Grundwasserstand erschwert eine Bebauung zusätzlich. Daher und aus natur-

schutzfachlichen Gründen würden sich diese Flächen für Ausgleichsmaßnahmen 

eignen. Denkbar ist, dass nördlich des Grabens Gehölze gepflanzt und/ oder ein ex-

tensiver Wiesenstreifen angelegt wird. Wo der Ausgleich erbracht wird, soll im 

Rahmen des Bebauungsplanverfahrens bzw. des Baugenehmigungsverfahrens ge-

klärt werden. 

 

 

 

 

 Gemeinde Greifenberg, den  ...............................................................  

 

 

 

   ..........................................................................................  

  Patricia Müller, Erste Bürgermeisterin 
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